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gesetz (AÜG) festgestellt (unzureichende Angabe der besonderen Merkmale bzw. der berufli-

chen Qualifikation), gegen § 8 Abs.1 S. 1 AÜG (fehlender Nachweis über die Einhaltung des 

Gleichstellungsgrundsatzes) und gegen § 1 Abs. 1 S. 5 AÜG (verspätete Benennung der Über-

lassung als Arbeitnehmerüberlassung). Im Bereich der Leiharbeitsverträge handelte es sich um 

Verstöße gegen § 11 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 AÜG/§ 615 S. 1 BGB (fehlerhafte Garantielohnklausel), 

gegen § 2 Abs. 1 S. 4 Nachweisgesetz - NachwG (verspätete Niederschrift über die wesentli-

chen Vertragsbedingungen), gegen § 622 Abs. 3 BGB (unzulässige Probezeitvereinbarung) 

sowie Hinweise zur Erreichbarkeitsklausel. Festgestellt wurde ferner ein Verstoß gegen § 1 

Abs. 1 S. 3 AÜG (kein Arbeitsverhältnis bei Überlassung) sowie Verstöße gegen das ArbZG 

(§ 4 - fehlende bzw. unzureichende Ruhepausen und § 5 - Nichteinhaltung der Ruhezeit). Fer-

ner wurde ein Verstoß gegen § 615 S. 1 BGB (Garantielohn) sowie ein Verstoß gegen § 11 

Bundesurlaubsgesetz - BUrlG - i. V. m. § 4 Entgeltfortzahlungsgesetz - EntgFG - festgestellt 

(Entgeltfortzahlung bei Urlaub und Krankheit außerhalb von Tarifverträgen). Ferner wurde ein 

Verstoß gegen § 11 Abs. 2 S. 4 AÜG (Fehlen der erweiterten Offenlegung) und gegen § 7 

Abs. 2 S. 1, 2 AÜG (Falschangaben) festgestellt. Die Antragsgegnerin wies die Antragstellerin 

darauf hin, dass es sich bei den festgestellten Umständen um Versagungsgründe im Sinne von 

§ 3 Abs. 1 Nr. 1 AÜG handele und dass sie beabsichtige, die Erlaubnis zu versagen. Die An-

tragstellerin erhielt Gelegenheit zur Stellungnahme und führte aus, dass die Einhaltung aller 

Vorgaben künftig beachtet werde. Es sei ein zusätzlicher Personaldisponent eingestellt worden 

(Dok.-Nr. 197 Teil 2 eVA). Man habe auch Rücksprache mit den Fachanwälten für Arbeitsrecht 

gehalten. 

 

Mit Bescheid vom 31. Januar 2023 lehnte die Antragsgegnerin die Verlängerung der Erlaubnis 

zur Arbeitnehmerüberlassung ab (Bl. 32 GA). Die Antragsgegnerin orientierte sich in der 10-

seitigen Begründung des Ablehnungsbescheides an der Gliederung des Prüfberichts und führte 

die zu den einzelnen Punkten erfolgten Äußerungen der Antragstellerin auf. Wegen der Einzel-

heiten der Begründung wird auf die Angaben im Bescheid vom 31. Januar 2023 Bezug genom-

men. Die Antragsgegnerin führte am Ende des Bescheides aus, dass die Erlaubnis noch für die 

Abwicklung der nach § 1 Abs. 1 AÜG erlaubt abgeschlossenen Verträge als fortbestehend gelte, 

jedoch nicht länger als 12 Monate. Dies habe zur Folge, dass ab Zustellung des Bescheides 

keine neuen Leih- und Überlassungsverträge mehr abgeschlossen werden dürften. Sog. Rah-

menüberlassungsverträge könnten insoweit nicht anerkannt werden. 

 

Mit Schreiben vom 23. Februar 2023 legte die Antragstellerin unter Beifügung zahlreicher An-

lagen Widerspruch ein und beantragte die Anordnung der aufschiebenden Wirkung des Wider-

spruchs (Bl. 38 GA). Zur Abhilfe setzte sie der Antragsgegnerin eine Frist bis zum 9. März 2023. 

Bei der Bewertung des Sachverhalts sei zu berücksichtigen, dass die Aufnahme des Geschäfts-
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Bei etlichen Vorwürfen handele es sich letztlich ausschließlich um Dokumentationsfehler, bei 

denen die Auflage das Mittel der Wahl sei. Soweit vom SG ausgeführt worden sei, dass ein 

Verstoß gegen § 8 Abs.1 AÜG - fehlender Nachweis über die Einhaltung des Gleichstellungs-

grundsatzes – eingeräumt worden sei, sei dies nur teilweise richtig. Einen solchen Verstoß habe 

die Antragstellerin nicht zugegeben. In § 8 AÜG stehe nicht, dass und wie der Verleiher die 

Informationen über die Einhaltung des Gleichstellungsgrundsatzes einholen solle. Vielmehr 

seien dort sogar mehrere Fälle vorgesehen, in denen keine Einholung einer Kundenauskunft 

erforderlich sei. Die Einholung einer Kundenauskunft sei damit durchaus Gegenstand einer 

möglichen Auflage. Das SG habe auch nicht beachtet, dass die entsprechenden Angaben nach-

geholt und vorgelegt worden seien (Hinweis auf S. 8 des Widerspruchsschreibens vom 23. Feb-

ruar 2023). Damit sei im Nachhinein sogar belegt worden, dass der Gleichstellungsgrundsatz 

eingehalten worden sei. Es sei auch unzutreffend, wenn das SG darauf hinweise, es fehle an 

Ausführungen zu den wesentlichen Arbeitsbedingungen. Diese seien in den vorgelegten, an die 

Entleiher gerichteten Fragebögen (Anlagen 4 und 5 zum Eilrechtsschutzantrag) durchweg ent-

halten. Somit sei für die Vergangenheit sogar erwiesen, dass es durch den Verstoß zu keiner 

finanziellen Benachteiligung der Arbeitnehmer gekommen sei. Gleichzeitig seien die Prozesse 

auf Seiten der Antragstellerin so umgestellt worden, dass eine Abfrage in allen Fällen zukünftig 

erfolgen werde. 

Einen Verstoß gegen § 11 BUrlG i. V. m. § 4 EFZG habe die Antragstellerin eingeräumt. Der 

Betrag sei auch nachgezahlt worden, sodass dieser Verstoß behoben sei (Hinweis auf Anlage 

11). Soweit es um die Angabe der besonderen Merkmale bzw. der beruflichen Qualifikation 

gehe und die Antragstellerin insoweit einen Verstoß gegen § 12 Abs. 1 S. 4 AÜG eingeräumt 

habe, sei zu bedenken, dass schon bisher die Bezeichnung „Pflegefachkraft“ verwendet worden 

sei. Diese Bezeichnung besage eindeutig, dass es sich dabei um eine Pflegekraft mit abge-

schlossener Berufsausbildung handeln müsse. In der Praxis gebe es genau diese Unterschei-

dung zwischen Pflegehilfs- und Pflegefachkraft. Zukünftig werde die Qualifikation selbstver-

ständlich genannt werden. Ein für eine Versagung relevanter Verstoß liege aber nicht vor. 

Ein Verstoß gegen § 11 Abs. 5 AÜG – verspätete Benennung der Überlassung als Arbeitneh-

merüberlassung – sei eingeräumt worden und man habe dargelegt, dass Vorwürfe künftig be-

achtet würden. Auch ein Verstoß gegen § 5 ArbZG – Nichteinhaltung der Ruhezeit – werde 

eingeräumt. Dabei sei auch richtig, wenn das SG anmerkte, dass die Antragstellerin als Arbeit-

geberin verantwortlich für die Einhaltung der Schutzvorschrift sei, ggf. durch die Auswertung 

von Stundenzetteln. Zu berücksichtigen sei aber, dass es sich lediglich um einen einzigen Kun-

den gehandelt habe und der Verstoß erst im Nachhinein aufgefallen sei. Im Nachhinein habe  

sich selbst unter Beachtung der gerichtlichen Auffassung das Geschehen nicht mehr korrigieren 

lassen. Es sei auch richtig, wenn das SG ausführe, dass es zur Zuständigkeit der Antragstellerin 

gehöre, die Einhaltung der Arbeitszeiten durch die Entleiher zu überwachen. Wenn aber eine 
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Arbeitszeitüberschreitung bzw. eine Verkürzung der Ruhezeit auf Seiten des Entleihers festge-

stellt werde, lasse sich dies im Nachhinein aber auch nicht mehr korrigieren. Zur Abhilfe für die 

Zukunft würde Belehrungen für Mitarbeiter und Kunden verwandt, die bereits vorgelegt worden 

seien (Anlagen 7 bis 9). Auch dies habe das SG verkannt.  

Soweit das SG im Zusammenhang mit der Prognoseentscheidung ausgeführt habe, dass die 

Antragstellerin sich nicht hinreichend mit den strukturellen Problemen auseinandergesetzt 

habe, sei doch gerade dies durch die aufgezeigten Maßnahmen geschehen. 

Die Antragsgegnerin tritt dem Vorbringen entgegen. 

 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sachverhalts und des Vorbringens der Beteiligten wird 

auf die Gerichtsakte und auf die Verwaltungsakten der Antragsgegnerin Bezug genommen. 

 

II. 

Die nach §§ 172, 173 Sozialgerichtsgesetz (SGG) statthafte und zulässige Beschwerde der 

Antragstellerin ist begründet. Da die Erfolgsaussichten in der Hauptsache derzeit nicht hinrei-

chend sicher abschätzbar sind, ist im Rahmen der vorzunehmenden allgemeinen Interessen-

abwägung die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs gegen den Bescheid vom 31. Januar 

2023 anzuordnen. 

 

1. Einstweiliger Rechtsschutz gegen die Versagung einer Verlängerung der Erlaubnis zur Ar-

beitnehmerüberlassung richtet sich bei einem nach § 2 Abs.  4 S. 2 AÜG fristgerecht gestellten 

Verlängerungsantrag nach § 86b Abs. 1 S. 1 Nr. 2 SGG (Anordnung der aufschiebenden Wir-

kung des Widerspruchs bzw. der Klage). Dies beruht auf § 2 Abs. 4 S. 3 AÜG, wonach sich die 

Erlaubnis automatisch um ein Jahr verlängert, wenn die Erlaubnisbehörde die Erlaubnis nicht 

vor Ablauf eines Jahres ablehnt. Effektiver Rechtsschutz kann somit bereits durch die Anord-

nung der aufschiebenden Wirkung des Widerspruchs bzw. der Klage gegen die Versagung der 

Verlängerung erreicht werden (vgl. Senatsbeschluss vom 20. August 2021 – L 11 AL 70/21 B 

ER; LSG Sachsen-Anhalt, Beschluss vom 10. November 2017 – L 2 AL 75/17 B ER, Rn. 44; 

LSG Sachsen, Beschluss vom 19. April 2021 – L 3 AL 26/20 B ER, Rn. 26; LSG Mecklenburg-

Vorpommern, Beschluss vom 25. Mai 2020 – L 2 AL 37/19 B ER; LSG Hamburg, Beschluss 

vom 30. August 2019 – L 2 AL 36/19 B ER; Keller in: Meyer-Ladewig/Keller/Leitherer/Schmidt, 

SGG, 13. Aufl. 2020, § 86a, Rn. 31). 

 

https://www.juris.de/r3/document/BJNR012390953BJNE009204817/format/xsl/part/S?oi=Aczq5YTNCU&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
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2. Nach § 86b Abs. 1 S. 1 Nr. 2 SGG kann das Gericht in Fällen, in denen Widerspruch oder 

Anfechtungsklage keine aufschiebende Wirkung haben, die aufschiebende Wirkung ganz oder 

teilweise anordnen. Eine solche Konstellation ist vorliegend gegeben, denn § 86a Abs. 4 SGG 

ordnet ausdrücklich an, dass die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs u. a. dann nicht 

eintritt, wenn eine Erlaubnis nach § 1 AÜG nicht verlängert wird. 

 

Die Prüfung der Anordnung der aufschiebenden Wirkung erfolgt anhand einer Abwägung zwi-

schen dem Interesse des Antragstellers, einstweilen von der belastenden Wirkung des streiti-

gen Verwaltungsaktes verschont zu bleiben, und dem Vollzugsinteresse der Behörde. Zu be-

rücksichtigen ist dabei die Grundentscheidung des Gesetzgebers über die fehlende aufschie-

bende Wirkung eines Rechtsbehelfs oder einer Klage, weshalb die Anordnung der aufschie-

benden Wirkung eine mit gewichtigen Argumenten zu begründende Ausnahme bleiben muss. 

Auf der anderen Seite kann an der sofortigen Vollziehung eines ersichtlich rechtswidrigen Ver-

waltungsaktes kein überwiegendes Vollzugsinteresse bestehen, weshalb es bei der Interessen-

abwägung maßgeblich auf die konkreten Erfolgsaussichten des Hauptsacheverfahrens an-

kommt. Dabei gilt, je größer die Erfolgsaussichten in der Hauptsache sind, umso geringere An-

forderungen sind an das Aussetzungsinteresse zu stellen. Sind die Erfolgsaussichten nicht in 

dieser Weise abschätzbar, so hat eine allgemeine Interessenabwägung hinsichtlich der Folgen 

für die jeweiligen Beteiligten bei der Aufrechterhaltung der gesetzlich angeordneten sofortigen 

Vollziehung zu erfolgen (vgl. Keller, a. a. O., § 86b, Rn. 12 ff). 

 

a. Im vorliegenden Einzelfall sind die Erfolgsaussichten in der Hauptsache nach Überzeugung 

des Senats im Rahmen der im einstweiligen Rechtsschutz lediglich möglichen summarischen 

Prüfung der Sach- und Rechtslage derzeit nicht so sicher abschätzbar, dass die mit der sofor-

tigen Vollziehbarkeit verbundenen schwerwiegenden Folgen für die Antragstellerin hinnehmbar 

wären.  

 

Nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 AÜG ist die Erlaubnis oder ihre Verlängerung zu versagen, wenn 

Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass der Antragsteller  

1. die für die Ausübung der Tätigkeit nach § 1 erforderliche Zuverlässigkeit nicht besitzt, 

insbesondere, weil er die Vorschriften des Sozialversicherungsrechts, über die Einbe-

haltung und Abführung der Lohnsteuer, über die Arbeitsvermittlung, über die Anwerbung 

im Ausland oder über die Ausländerbeschäftigung, über die Überlassungshöchstdauer 

nach § 1 Abs. 1b AÜG, die Vorschriften des Arbeitsschutzrechts oder die arbeitsrechtli-

chen Pflichten nicht einhält; 

2. nach der Gestaltung seiner Betriebsorganisation nicht in der Lage ist, die üblichen Ar-

beitgeberpflichten ordnungsgemäß zu erfüllen; 

https://www.juris.de/r3/document/BJNR012390953BJNE009204817/format/xsl/part/S?oi=Aczq5YTNCU&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
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3. dem Leiharbeitnehmer die ihm nach § 8 zustehenden Arbeitsbedingungen einschließ-

lich des Arbeitsentgelts nicht gewährt. 

 

Unter Berücksichtigung der in § 3 Abs. 1 Nr. 1 AÜG genannten Beispielsfälle sowie des Schutz-

zwecks des AÜG muss ein Antragsteller als unzuverlässig angesehen werden, wenn in seiner 

Person Tatsachen vorliegen, denen zufolge zu besorgen ist, dass er sein Gewerbe nicht im 

Einklang mit den bestehenden rechtlichen Vorschriften ausüben wird. Dabei kann es sich ei-

nerseits um arbeitsrechtliche Verstöße im Kernbereich handeln. Zum Kernbereich zählen die 

Vergütung, Ansprüche auf Erholungsurlaub und sonstige Ansprüche auf geldwerte Leistungen 

(vgl. Senatsbeschluss vom 20. August 2021, a. a. O.; LSG Sachsen-Anhalt, Beschluss vom 

10. November 2017 – L 2 AL 75/17 B ER). Die Unzuverlässigkeit kann sich allerdings auch aus 

einer Summierung von Umständen und kleineren Verstößen gegen arbeitsrechtliche Vorschrif-

ten ergeben, die für sich allein keinen Versagungsgrund rechtfertigen könnten (vgl. LSG Nie-

dersachsen-Bremen, Beschluss vom 27. Juni 2018 – L 7 AL 22/18 B ER, Rn. 21). Bei ihrer 

Entscheidung kann die Behörde frühere Verstöße in ihre Entscheidung mit einbeziehen (so 

auch bereits: Beschlüsse des erkennenden Senats vom 17. Juni und 19. August 2019 – L 11 

AL 27/19 B ER und L 11 AL 49/19 B ER). Maßgebend ist eine Prognose für die Zukunft, d. h. 

ein aus den vorhandenen tatsächlichen Umständen der Vergangenheit und der Gegenwart ge-

zogener Schluss auf ein wahrscheinliches zukünftiges Verhalten des Antragstellers (LSG Sach-

sen-Anhalt, Beschluss vom 10. November 2017 – L 2 AL 75/17 B ER, Rn. 47; Schleswig-Hol-

steinisches Landessozialgericht, Beschluss vom 10. September 2019 - L 3 AL 116/19 B ER, 

Rn. 9).  

 

Völlig zu Recht hat das SG im angefochtenen Beschluss darauf hingewiesen, dass zahlreiche 

Pflichtverstöße vorliegen, die von der Antragstellerin auch eingeräumt wurden und bei denen 

es sich um Wiederholungsverstöße handeln dürfte. Dies betrifft § 12 Abs. 1 S. 4 AÜG – unzu-

reichende Angabe der besonderen Merkmale bzw. der beruflichen Qualifikation, § 8 AÜG – 

fehlender Nachweis über die Einhaltung des Gleichstellungsgrundsatzes, § 11 Abs. 5 AÜG, § 

1 Abs. 1 S. 5 AÜG – verspätete Benennung der Überlassung als Arbeitnehmerüberlassung im 

Vertrag zwischen Antragstellerin und Entleiher sowie § 5 Arbeitszeitgesetz (ArbZG) – Nichtein-

haltung der Ruhezeit. Eingeräumt wurde ferner ein Verstoß gegen § 11 BUrlG i. V. m. § 4 

EntgFG (Entgeltfortzahlung bei Urlaub und Krankheit außerhalb von Tarifverträgen) sowie ge-

gen § 7 Abs. 2 AÜG – Falschangaben, wobei es sich nicht um Wiederholungsverstöße handelt. 

 

Soweit es um Garantielohnverstöße geht, werden diese von der Antragstellerin bestritten, und 

zwar sowohl im Hinblick auf den Vorwurf, ihre Verträge enthielten eine fehlerhafte Garantie-

lohnklausel, als auch im Hinblick auf den Vorwurf, Arbeitsentgelt vorenthalten zu haben. Eben-

falls bestritten wird ein Verstoß gegen § 622 BGB (unzulässige Probezeitvereinbarungen). 
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In dieser Situation ist die Entscheidung über die Anordnung der aufschiebenden Wirkung des 

Widerspruchs im Rahmen einer allgemeinen Interessenabwägung zu treffen. 

b. Die Versagung der aufschiebenden Wirkung des Widerspruchs im einstweiligen Rechts-

schutzverfahren birgt die Gefahr, dass die Antragstellerin einen erheblichen wirtschaftlichen 

Verlust erleidet und ihr Unternehmen unter Umständen noch vor Abschluss des Widerspruchs-

verfahrens aufgeben und mit irreparablen Schäden rechnen müsste. Einen erheblichen Um-

satzrückgang hat die Antragstellerin durch Vorlage der betriebswirtschaftlichen Auswertungen 

glaubhaft gemacht. So beliefen sich die Erlöse aus Arbeitnehmerüberlassung im Januar 2023 

noch auf 178.830,91 Euro, im Februar noch auf 135.344,45 Euro. Die wirtschaftlichen Risiken 

bestehen vorliegend umso mehr, als die Antragstellerin nach Auffassung der Antragsgegnerin 

wegen der bestehenden Rahmenüberlassungsverträge faktisch nicht in den Anwendungsbe-

reich des § 2 Abs. 4 S. 4 AÜG fällt und sie neue Einzelverträge, die die Rahmenverträge kon-

kretisieren, nicht mehr abschließen darf. Die Regelung in § 2 Abs. 4 S. 4 AÜG sieht in Fällen 

der Nichtverlängerung der Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung die Weitergeltung der Er-

laubnis für die Abwicklung von bereits bestehenden „nach § 1 erlaubt abgeschlossenen“ Ver-

trägen für 12 Monate vor, ohne dass es auf die Anordnung der aufschiebenden Wirkung an-

käme. Die Antragsgegnerin hat in ihrem Bescheid geregelt, dass sie die von der Antragstellerin 

mit Entleihern abgeschlossenen Rahmenüberlassungsverträge nicht als „nach § 1 erlaubt ab-

geschlossene Verträge“ anerkennt. Damit läuft die Abwicklungsfrist nach § 2 Abs. 4 S. 4 AÜG 

im Falle der Antragstellerin ins Leere, da sie zur Konkretisierung der Rahmenverträge neue 

Einzelverträge abschließen müsste. Es liegt auf der Hand, dass damit die wirtschaftliche Exis-

tenz der Antragstellerin gefährdet ist (vgl. zu einer vergleichbaren Konstellation LSG Hamburg, 

Beschluss vom 30. August 2019 – L 2 AL 36/19 B ER). Diese erheblichen wirtschaftlichen Inte-

ressen der Antragstellerin stehen den öffentlichen Interessen an der Vollziehung gegenüber. 

Dabei wiegt der Schutz der Arbeitnehmer, der mit den Regelungen des AÜG vornehmlich be-

zweckt ist, schwer. Es liegt im ureigenen öffentlichen Interesse, „schwarzen Schafen“ das Hand-

werk zu legen. Allerdings ist insoweit wiederum einschränkend zu berücksichtigen, dass der 

Pflegesektor einer der wenigen Bereiche ist, in denen Leiharbeitnehmer offenbar höhere Löhne 

erzielen als Festangestellte (vgl. die Publikation im Internet: Wie Leiharbeit den Personalmangel 

in der Pflege verschärft - Politik - SZ.de (sueddeutsche.de), abgerufen am 22. Mai 2023). Auch 

wenn die Höhe der Vergütung nicht das alleinige Kriterium für Arbeitnehmerschutz ist, fällt vor 

diesem Hintergrund die vom Senat vorgenommene Abwägung letztlich zugunsten der Antrag-

stellerin aus. Bei der Beurteilung der Frage, ob der Tatbestand der Unzuverlässigkeit erfüllt ist, 

muss in Fällen, in denen ganz erhebliche wirtschaftlicher Nachteile drohen, – von eindeutigen 

Fällen von Unzuverlässigkeit abgesehen – eine umfassende Prüfung mit effektivem Rechts-

schutz möglich sein. 

 

https://www.sueddeutsche.de/politik/leiharbeit-pflege-personalmangel-verschaerfen-1.5737426
https://www.sueddeutsche.de/politik/leiharbeit-pflege-personalmangel-verschaerfen-1.5737426



